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2. Allgemeine Angaben 
 
2.1 Objektart / Adresse und Auftraggeber 
 

Objektart 1:  Wohnungseigentum Nr. 2 
   2 - Zimmer Wohnung ohne Balkon im EG links.  
   
Adresse:  Nonnengasse 1, 75365  Calw. 
 

 Auftraggeber: Amtsgericht Calw (AZ: 1 K 38 / 24) 
-Vollstreckungsgericht- 
Schillerstraße 11,  
75365 Calw 
Beschluss vom 10.01.2025. 

 
2.2 Inhalt des Gutachtens, Wertermittlungs- / Qualitätsstichtag 
 Feststellung des Verkehrswertes nach BauGB § 194.  

 
Qualitätsstichtag    19.03.2025. 
Wertermittlungsstichtag:  01.08.2025.  

  
2.3 Verwendungszweck  
 Verkehrswertgutachten im Rahmen der Zwangsversteigerung. 
 
2.4 Objektbezogene Arbeitsunterlagen  
 Zur Erstellung des Gutachtens wurden sachverständig bei Ämtern und Behörden 
 erhoben:   

- Grundbuchauszug vom 19.12.2025. 
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 04.03.2025. 
- Planungsrechtliche Gegebenheiten vom 03.03.2025. 
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 05.03.2025. 
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 03.03.2025. 
- Aufteilungspläne 25.04.2025. 
- Teilungserklärung vom 03.05.2002. 
- Auskunft über die Erschließungskosten. 
- Auskunft über baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen.  
- Energieausweis nicht erhalten.  

 
2.5 Ortsbesichtigung  
 Datum der Ortsbesichtigung:  Mittwoch, den 19.03.2025  

 von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr.  
 

 Teilnehmer der Ortsbesichtigung: Frau Mayer - Hekeler, Sachverständige.  
 
 Umfang der Ortsbesichtigung:  Nur Außenbesichtigung. 
       Daher erfolgt die Bewertung auf der Grund-
       lage der Außenbesichtigung und der Akten-
       lage. 
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2.6 Voraussetzungen dieser gutachterlichen Wertermittlung  
 Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu den tatsächlichen Eigenschaften der 
 baulichen Anlagen und des Grund und Bodens erfolgen ausschließlich auf Grund 
 vorgelegter Unterlagen und gegebener Informationen des Auftraggebers, die dem 
 Gutachten ungeprüft zu Grunde gelegt werden und auf Grund der Ortsbesichtigung. 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Maßprüfungen vorgenommen, keine Bau-
stoffprüfungen, keine Bauteilprüfungen, keine Bodenuntersuchungen, sowie keine 
Funktionsprüfungen haustechnischer und sonstiger Anlagen ausgeführt. Alle 
Feststellungen der Sachverständigen erfolgen durch eine augenscheinliche (vis-
uelle) Untersuchung. Zerstörerische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 
Daher beruhen die Angaben über nichtsichtbare Bauteile und Baustoffe auf 
erhaltenen Auskünften, auf vorgelegten Unterlagen oder auf Vermutungen. 
Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumängel oder Bauschäden erfolgte 
nicht. Es wird ungeprüft unterstellt, dass  keine Baustoffe, keine Bauteile und keine 
Eigenschaften des Grund und Bodens vorhanden sind, welche eine nachträgliche 
Gebrauchstauglichkeit oder die Gesundheit der Bewohner oder Nutzer gefährden. 
Eine Überprüfung der Einhaltung  öffentlich - rechtlicher  Bestimmungen (wie z.B. 
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen) oder eventuell privatrecht-
licher Bestimmungen zum Bestand und der Nutzung des Grund und Bodens  und 
der baulichen Anlagen erfolgte nicht. Eine Überprüfung, ob baubehördliche Be-
schränkungen oder Beanstandungen zum Stichtag vorliegen, erfolgte. 
Ferner wird zum Wertermittlungsstichtag nicht erhoben und ungeprüft unterstellt, 
dass sämtliche öffentlich - rechtlichen Abgaben, Beiträge, Gebühren usw, die mög-
licherweise wertbeeinflussend sind, erhoben und bezahlt sind. 
Für diese gutachterliche Wertermittlung wird zum Wertermittlungsstichtag ungeprüft 
davon ausgegangen und unterstellt, dass die Beschaffenheit und der Zustand des 
Allgemeineigentums in einem ausgeglichenen Verhältnis zur Höhe der gemein-
schaftlichen Instandhaltungsrücklagen steht, so dass daraus kein besonders zu 
berücksichtigender Werteinfluss verbleibt.  

 
2.7 Besondere Voraussetzungen dieser gutachterlichen Wertermittlung 

Wohnflächen in Anlehnung an die WoFIV 
Die Wohnflächenermittlung wurde ungeprüft aus dem Aufteilungsgesuch ent-
nommen. Alle Flächenermittlungen sind für den Zweck der Wertermittlung aus-
reichend genau. Abweichungen von den tatsächlichen Flächen sind möglich. Die 
Verwendung der Flächenermittlung ist für andere Zwecke nicht zulässig. 
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

 Am Ortstermin war nur eine Außenbesichtigung möglich / 
 Sicherheitsabschlag wegen mangelnden Zugangs zum Grundstück: 
 Beim Ortstermin konnte gutachterlich das Bewertungsobjekt lediglich nur von außen 
 besichtigt werden mit Ausnahme des Treppenhauses und des Gemeinschafts-
 eigentums im UG.  
 
 Das Risiko des Vorliegens von Baumängeln und Bauschäden, sowie Unterhalts-
 rückstau und ggf. Restfertigstellungsbedarf einerseits, sowie eine von den Bau-
 genehmigungsunterlagen abweichende Ausführung und Ausstattung des Bewert- 
 ungsobjektes anderseits, werden durch einen Sicherheitsabschlag berücksichtigt. 
 Der Sicherheitsabschlag wird als besonderes objektspezifisches Grundstücks-
 merkmal  (BOG) im Wertermittlungsverfahren berücksichtigt. 
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3. Rechtliche Gegebenheiten des Grundstücks 
 
3.1 Grundbuchdaten  

Amtsgerichts:  Böblingen. 
 Gemeinde:   Calw. 
 Grundbuchbezirk:  Calw.  
 Datum des Auszugs: 09.12.2024. 
  
 Grundbuch:   Nr. 46.350. 
 Bestandsverzeichnis: BV Nr. 1. 
 166 / 1.000   Miteigentumsanteil an dem Grundstück.  
 
     Flst. 259/ 4; Nonnengasse 1 

    Gebäude- und Freifläche. 
    Größe:         101 m². 
 
    verbunden mit dem Sondereigentum an der  

     Wohnung - Aufteilungsplan mit Nr. 2 (zwei) - 
    Das Sondernutzungsrecht an dem Kellerraum  
    Nr. WHG 2 ist zugewiesen. 
    Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und Inhalts 

     des Sondereigentums auf die Eintragungsbewilligung 
     vom 30. April 2002 (Teilungserklärung) Bezug genom- 

    men.  
 

Abteilung II   Lasten und Beschränkungen: 
     Zwangsversteigerungsvermerk  
     eingetragen am 12.11.2024 (1 K 38 / 24) 
 
     Keine wertrelevanten Eintragungen vorhanden. 
 
3.2 Teilungserklärung  

Teilungserklärung vom 30. April 2002  
Das Grundstück ist bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus mit insgesamt 5 
Wohnungen, das umfangreich saniert und in Wohnungseigentum aufgeteilt wurde. 
 
166 / 1.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum  
an der  Wohnung Nr. 2 im EG. 
mit Sondernutzungsrecht am Kellerraum WHG Nr. 2 
 

 
 

 

Wohnung Nr. 2 Kellerraum WHG Nr. 2 
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Auszug aus der Teilungserklärung: 
 
Sondereigentum:  
„Zu jeder Wohnungseinheit gehören im Übrigen die mit der entsprechenden 
Nummer dieser Einheit bezeichneten Nebenräume. Zum Sondereigentum gehören 
insbesondere nichttragende Innenwände, Innenputz, Fußbodenbelag, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen, jeweils von der Hauptleitung aus sowie alle sonstigen Anlagen 
und Einrichtungen innerhalb der Wohn- und Nebenräume sowie Innentüren. 
Sollten die zum Sondereigentum erklärten Gebäudeteile nicht sondereigentums-
fähig sein, sind sie den jeweils zugehörigen Sondereigentumseinheiten zur Sonder-
nutzung zugewiesen und hinsichtlich der Instandhaltungspflichten, Lasten und 
Betriebskosten, wie Sondereigentum zu behandeln.“ 
 
Sondernutzungsrecht: 
Dem Bewertungsobjekt wurde das Sondernutzungsrecht am Kellerraum WHG Nr. 2 
im UG zugewiesen. 
 
„Dem jeweiligen Nutzungsberechtigten obliegt die Pflicht zur Reinigung , 
Unterhaltung und Instandsetzung des Ihm zur alleinigen Nutzung überlassenen 
Bereichs allein“ 
 
Gemeinschaftseigentum: 
„Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören neben dem Grundstück die Teile des 
Gebäudes die für den Bestand oder dessen Sicherheit erfoderlich sind, insbe-
sondere die Außenmauern und das Dach. 
 
(1) Zweckbestimmung / Nutzung. 

„Wohnungen samt Nebenräume dürfen nur zu Wohnzwecken genutzt werden.  
Eine berufliche oder gewerbliche Nutzung ist nur erlaubt, soweit nicht die Rechte 
der übrigen Wohnungseigentümer zumutbar beeinträchtigt werden. Eine solche 
Nutzung bedarf im jedem Fall der Zustimmung des Verwalters, die nur aus 
wichtigem Grund versagt werden darf. Die Zustimmung ist widerruflich und kann 
auch unter Bedingungen erteilt werden. 
 

(6) Kosten und Lastentragung 
„Die laufenden Kosten, die im Zusammenhang mit der Wärmeerzeugung ent-
stehen werden zu 30 % nach der beheizten Wohn- und Nutzfläche und zu 70 % 
nach dem reinen Verbrauch umgelegt.“ 

 
3.3 Abweichungen von den rechtlichen Gegebenheiten 

Keine. 
 

3.4  Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsverhältnisse 
Hierzu kann die Gutachterin keine Angaben machen, da kein Zugang zum Haus 
möglich war. Der Gutachterin liegen keine Angaben zur Höhe des Mietpreises vor.  

 
3.5 Hausverwaltung 
           Verwaltung:   Derzeit keine Angabe möglich. 
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4.  Öffentlich - rechtliche Gegebenheiten des Grundstücks 
 
4.1 Entwicklungsstufe des Baulandes 
 Es handelt sich um erschlossenes, baureifes Land. Das Grundstück ist bebaut. 
 
4.2 Planungsrecht  

Planungsrecht:   Für das Bewertungsobjekt gilt § 34 BauGB. 
    Ferner gelten noch folgende Satzungen: 
     

 Gestaltungssatzung für den historischen Ortskern 
    von Calw, rechtskräftig seit 05.04.2024. 

 
  Zone A  
 
 Bebauungsplan "Innenstadt, Steuerung von Ver- 

    gnügungsstätten", rechtskräftig seit 15.01.2010 mit 
    Anlage des Zentrenkonzepts:  

 
     Gemäß § 9 Abs. 2a BauGB bzw. § 1 Abs. 9 BauNVO sind für 
     das Bewertungsobjekt folgende Nutzungen nicht zulässig: 
 

 -  Vergnügungsstätten im Sinne der BauNVo 1990 zum 
      Beispiel Nachlokale jeder Art, Vorführ- und Geschäfts-
      räume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellen 
      Charakter ausgerichtet ist, Diskotheken, Spiel und  
      Automatenhallen und 

 
-  Einrichtungen in denen Glückspiele im Sinne des  

 § 284  StGB, Wetten, Sportwetten oder Lotterien 
 angeboten werden. 

 
4.3 Art und Maß der realisierten Bebauung 

Art der Nutzung: Das Flurstück ist bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus. 
Gemäß den Aufteilungsplänen sind 5 Wohnungen vorhanden. 

  
   Das Bewertungsobjekt liegt im Hochparterre EG, links der Trep-

    pe und ist daher zur Postgasse und Nonnengasse ausgerichtet. 
    

4.4 Erforderliche Abbruch- und Erweiterungsmöglichkeit 
Ein Abbruch ist nicht erforderlich.  
Eine Erweiterungsmöglichkeit ist ausgeschlossen, da das gesamte Grundstück 
überbaut ist. Ferner ist das Gebäude einschließlich Dachgeschoss zu Wohn-
zwecken ausgebaut. 
 

4.5 KFZ- Stellplatzpflicht 
Der Stellplatznachweis ist für die gesamte Wohnanlage erbracht. 
 

4.6 Denkmalschutz 
1) Besonderes objektspezifisches Grundstückmerkmal  

Das Bewertungsgrundstück liegt im Bereich des archäologischen Prüf-
gebietes „Mittelalterliche Stadt Calw“ 
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 Auszug aus dem Baulastenverzeichnis: 

Lageplan zur Baulast 
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 Grundriss Plan 1954 
  

Der Kellerabgang des Gebäudes Nonnengasse 1 und ein die unterste Stufe am 
Hauseingang liegen auf dem städtischen Grund. 
 

 
  

Giebelfassade  
mit Kellerabgang 

Detail Kellerabgang  Detail Hauseingang 
(vgl. unterste Stufe) 

 
Im Prinzip entspricht diese Baulasteneintragung einem Überbau, der am Stichtag 
von der Stadt Calw geduldet ist. Zahlungen für die Duldung des Überbaus erfolgen 
nicht. An der baulichen Ausnutzung des Grundstücks ändert dieser Überbau nichts, 
da dieser Kellertreppenüberbau ein untergeordnetes Bauteil ist. 
  
Der Bewertung wird unterstellt, dass dieser Überbau historische bedingt ist und  in 
der Vergangenheit durch eine Einmalzahlung abgegolten wurde. 
 
Kein Werteinfluss. 
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5. Lagemerkmale

5.1 Gebietslage, Ortslage und Verkehrslage 
Makrolage: Bundesland: Land Baden – Württemberg. 

Landkreis: Calw. 
Stadt:  Calw (ca. 24.200 Einwohner). 

Calw ist eine Mittelstadt in Baden-Württemberg, südlich 
von Pforzheim und  westlich von Stuttgart gelegen. Die 
Kreisstadt bildet ein Mittelzentrum für die umliegenden 
Gemeinden und gehört zur Region Nordschwarzwald mit 
Sitz des Landratsamts, Amtsgerichts, des Dekanats  
Calw der Diözese Rottenburg - Stuttgart und Sitz der 
Evangelischen Landeskirche sowie der KSK der Bun-

    deswehr und der privaten Fachhochschule Calw. 

Mikrolage:   Das Bewertungsobjekt (gelb markiert) liegt in der Alt- 
     stadt von Calw fußläufig ca. 50 m vom Marktplatz (rot 

markiert) entfernt und ist ein Eckhaus an der Nonnen-
     gasse / Ecke Poststraße. Zwei Häuser trennen das Be-
     wertungsobjekt vom Hermann Hesse Museum an der 

Postgasse. 

Das Bewertungsobjekt ist Bestandteil einer historischen 
Häuserzeile.  

Verkehrslage: Calw liegt an den Bundesstraßen 295, 296 und 463. 

ÖPNV:   In Calw befinden sich zwei Bahnstationen an der Nagold-
    talbahn, die von Pforzheim nach Hochdorf führt. Den  

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedienen  
mehrere Buslinien der Unternehmen innerhalb  der  
Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC). Neben der 

 



                                             S e i t e  15  v o n  51 

Verkehrswertgutachten von Hekeler Architekten & Sachverständige                                                   
Objekt: Wohnungseigentum ATP Nr. 2 

D – 75365 Calw, Nonnengasse 1 
 

 

    Erschließung der Städte und Gemeinden im Landkreis 
    Calw bestehen auch überregionale Buslinien nach  
    Böblingen, Herrenberg und Weil der Stadt.  

  
     Entfernungen: 
     Sindelfingen ca: 23 km. 
     Pforzheim ca: 33 km. 
     Tübingen ca:   52 km. 
     Stuttgart ca:  41 km.   
        (Flughafen Stuttgart). 
 
5.2 Infrastruktur, Umgebungsbebauung, und Verkehrsimmissionen 

Infrastruktur: Einrichtungen zur Versorgung des täglichen Bedarfes 
sind in der Altstadt von Calw vorhanden und fußläufig zu 
erreichen. 

 
 Calw. verfügt über mehrere Kindergärten auch mit Ganz-

tagesbetreuung. Grundschulen und alle weiteren Schul-
arten sind in Calw. vorhanden. 

 
 Umgebungs-   Die Umgebungsbebauung ist eine meist 3- geschoss-
 bebauung:   ige Bebauung überwiegend mit Wohnnutzungen. 
 
     Nonnengasse:  Zentrale Altstadt Wohnlage 2 
 

      Erläuterungen zur Abstufung der Lagebeschreibung.  
      (sehr gut - gut - mittelmäßig - schlecht - sehr schlecht - 
      unzumutbar) 

 
Verkehrs-  Zum Zeitpunkt des Ortstermins waren die üblichen Lärm- 
missionen:  immissionen für eine zentrale Altstadtlage hörbar. Diese 

sind in diesem Abschnitt jedoch verhältnismäßig gering. 
 
 Verkehr ist kaum vorhanden. 
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6. Grundstücksbeschreibung

6.1 Topographie, Gestalt und Form des Grundstücks 

6.2 Bodenbeschaffenheit 
Bei der Ortsbesichtigung waren keine Hinweise auf besonders wertbeeinflussende 
Bodenbeschaffenheitsmerkmale sichtbar. Resultierend wird für diese Wertermittl-
ung unterstellt, dass keine besonders wertbeeinflussenden Boden- und Baugrund-
verhältnisse, insbesondere keine Kontaminationen (durch z.B. Industrie und ander-
en Müll, Fremdablagerungen, Versickerungen im Erdreich, Kontaminationen durch 
Zerstörung bzw. schadhafter unterirdischer Leitungssysteme und Tanks, Verfüll-
ungen und Aufhaldungen) vorliegen. 

6.3 Altlastenkataster 
Altlastenkataster:                    Landratsamt Calw. 
Das Bewertungsobjekt ist nicht im Altlastenkataster aufgeführt. 

6.4 Erschließung 
Straße hergestellt:  Ja. 
Öffentlicher Wasseranschluss:  Ja. 
Öffentlicher Abwasseranschluss: Ja. 
Öffentliche Stromversorgung: Ja. 
Öffentliche Gasversorgung: Gebäude  

ist an das Gasnetz angeschlossen. 
Öffentliche Fernwärmeversorgung: Nein. 

Bodenrichtwertkarte: Erschließungsbeitragsfrei. 
Erschließung soweit vorhanden bezahlt: Ja. 
noch offene Positionen: Nein. 

Hinweis: 
Nach Auskunft der zuständigen Gemeinde fallen nach dem derzeitigen Rechts- 

  stand weder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) noch Erschließ- 
  ungsbeiträge nach dem Baugesetz (BauGB) an, sofern die Baumasse nicht ver- 
  ändert wird. 

6.5 Grundstücksgröße 

Bewertungsgrundstück: 101 m² 

Topographie:  Nahezu eben. 
Die Postgasse fällt nur gering  zur 
Nonnengasse ab. 

Grundstücksform: Rechteckiger Grundstückszuschnitt. 
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Der Hauseingang zum Gebäude liegt an der Nonnengasse. 
An der Postgasse liegt der Eingang zum Kellergeschoss (UG) mit Kellerräumen, 
und Haustechnik ,das über eine Außentreppe zu erreichen ist, die auf städtischen 
Grund liegt. Dieses Geschoss ist intern nicht mit den anderen Geschossen ver-
bunden. 
 
Das Bewertungsobjekt; die Wohnung Nr. 2 liegt im sogenannten EG, einen Hoch-
parterre – Geschoss. Auf dieser Geschosseben sind 2 Wohnungen vorhanden. Das 
Gebäude hat keinen Aufzug. 
 

 
 

 

Wohnung Nr. 2 Kellerraum WHG 2 
 
Bewertungsobjekt Wohnungseigentum Nr. 2 

 Die Grundrisse oben wurden ungeprüft aus der Teilungserklärung entnommen, da 
 keine Innenbesichtigung möglich war. Abweichungen hiervon können ggf. vorhan-
 den sein. 
 
 Art:    2 - Zimmer Wohnung ohne Balkon 
     (Ausrichtung nach Süd – Ost) 
     mit Sondernutzungsrecht an einen Kellerraum im UG. 
      

Raumaufteilung:  Flur, Bad mit WC, offene Küche, Wohnen / Essen und 
 Schlafen 

 
Stockwerkshöhe EG: Nach Schnitt rd. 2,75 m hoch. Ob hiervor Abweichungen 

 vor Ort möglich sind, konnte nicht ermittelt werden. das 
 Maß wurde aus dem Schnitt ungeprüft entnommen  

 
Gemeinschafts-  Nach den Planunterlagen sind keine vorhanden. 
einrichtungen:  Nach den Fotos am Bewertungsstichtag zu urteilen 

 kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Müllpatz für 
 das Gebäude sich auf den Nachbargrundstücken Flst. 
 259/5 und 259/6 befindet. 

 
  Erhaltungszustand:   Sondereigentum: 
     Keine Angaben hierzu möglich – nur Außenbesichtigung-
. 

     Gemeinschaftseigentum: 
      Insgesamt guter Erhaltungszustand 
      mit einigen Baumängeln und Instandhaltungsrückstau. 
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Derzeit liegen leider noch keine gesicherten Erkenntnisse vor inwieweit künftig sich 
die Energieklasse auf die Preisbildung am Markt ausweist. 

 
8. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 
8.1 Vorbemerkung 
 Unter besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale fallen insbesondere 
 
 - wirtschaftliche Überalterung, 
 - überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
 - architektonische Gestaltung, 
 -  vom marktüblich erzielbaren Ertrag abweichender Ertrag, 
 -  von marktüblichen Bewirtschaftungskosten abweichende Bewirtschaft-   
  ungskosten, 
 - Leerstand, 
 - atypische Nutzungen (Fehlnutzungen), 
 -  Abweichungen von der tatsächlichen und der lagetypischen Nutzung, 
 - Aufwendungen für bevorstehenden Abbruch, 
 - Altlasten, 
 - Baulasten und Rechte am Grundstück, 
 - Baumängel, Bauschäden und Instandhaltungsrückstau. 
 
 Die nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 ImmoWertV ergänzend zu berücksichtigenden 
 „besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen“ lassen sich untergliedern 
 in: 

a) den besonderen bodenbezogene Grundstücksmerkmalen, 
b) den besonderen Bausubstanz bezogenen Grundstücksmerkmalen, 
c) den besonderen ertragswirtschaftlichen Grundstücksmerkmalen, sowie 

 d) den sonstigen besonderen den Gesamtwert beeinflussenden   
  objektspezifischen Grundstücksmerkmale. 
 
 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, können soweit dies dem ge- 
 wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge 
 oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.  
 
8.2  Ermittlung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale 
 Besondere bodenbezogene Grundstücksmerkmale 
 Keine. 
 
 
 Besondere bausubstanzbezogene Grundstücksmerkmale: 
 (Baumängel, Bauschäden und Instandhaltungsrückstau) 
 Nur Außenbesichtigung  - Bewertung nach Aktenlage . 
 Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags wegen mangelnden  Zugangs: 
 
 Das Risiko des Vorliegens von Baumängeln und Bauschäden, sowie Unterhalts-
 rückstau und ggf. Restfertigstellungsbedarf einerseits, sowie eine von den Bau-
 genehmigungsunterlagen abweichende Ausführung und Ausstattung des Bewert- 
 ungsobjektes anderseits, werden durch einen Sicherheitsabschlag berücksichtigt. 
 Der Sicherheitsabschlag wird als besonderes objektspezifisches Grundstücks-
 merkmal  (BOG) im Wertermittlungsverfahren berücksichtigt. 
 _________________________________________________________________ 
 Sicherheitsabschlags  
 bezogen auf den vorläufigen Ertragswert:                                                   - 9 % 
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 Dieser Wertansatz entspricht nicht der Kostenermittlung nach DIN 276. Die Berück- 
 sichtigung erfolgt durch einen pauschalen Abschlag. Damit sind nicht die realen 
 Kosten der Beseitigung der Bauschäden, Baumängel und des Instandhaltungsrück-
 staus angesetzt, sondern nur ein Betrag, wie er auch bei der Preisbindung am 
 Grundstücksmarkt berücksichtigt wird.  
 
 
 Besondere ertragswirtschaftliche Grundstücksmerkmale: 
 Keine Angabe möglich vgl. hierzu Punkt 3.4 im Gutachten. 

 
 
Baulasten und Rechte am Grundstück 
Keine wertrelevanten Eintragungen vorhanden. 

 
 
 Sonstige besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  
 Pauschaler Abschlag archäologischer Prüffall  
 vgl. hierzu Punkt 4.6 im Gutachten 
 _________________________________________________________________ 
 Risikoabschlag bezogen auf  
 Miteigentumsanteil des Bewertungsobjektes                                             -170,- € 
 
 
 
 
9. Angewandtes Bewertungsverfahren 
 
9.1  Anmerkung zur ImmoWertV 2021 
 Am 1. Januar 2022 ist die neue Immobilienwertermittlung vom 14. Juli 2021 –Immo-
 WertV 2021 – in Kraft getreten und löst die ImmoWertV 2010 ab. 
 
 Den Gutachterausschüssen wurde eine Übergangsfrist bis zum Ablauf des 31.Dez- 
 ember 2024 gewährt, um die für die Wertermittlung erforderlichen Daten auf Basis 
 der Vorgaben der ImmoWertV 2021 abzuleiten.  
 
 Es kann daher vorkommen, dass aufgrund der Modellkonformität lediglich solche 
 für die Wertermittlung erforderlichen Daten vorliegen, die nicht nach der Immo-
 WertV 2021 sondern noch nach der ImmoWertV 2010 ermittelt worden sind, wie im 
 Bewertungsfall. In solchen Fällen ist bei Anwendung dieser Daten im Rahmen der 
 Wertermittlung von der ImmoWertV 2021 abzuweichen, soweit dies zur Wahrung 
 des Grundsatzes der Modellkonformität gem. § 10 ImmoWertV 2021erforderlich ist.  
 
9.2  Definition des Verkehrswertes nach § 194 Baugesetzbuch 
 „Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt auf den 
 sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den recht-
 lichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaf-
 fenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wert-
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 ermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
 erzielen wäre.“ 
 
 
9.3  Wahl des Ermittlungsverfahrens  
 Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlung sind grundsätzlich zur 
 Ermittlung des Verkehrswertes 
 

 das Vergleichswertverfahren 
 das Ertragswertverfahren 
 das Sachwertverfahren 
 
oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des 
Wertermittlungsobjektes unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehender Daten, zu 
wählen. Die Wahl ist zu begründen(§ 6 Abs. 2 ImmowertV 21). Der Verkehrswert ist 
aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung 
seines oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.“  

 
9.4  Vergleichswertverfahren  
 „Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl 
 von Vergleichswerten ermittelt. Für die Ableitung der Vergleichspreise sind die 
 Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden 
 Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen.“  
 
9.5  Ertragswertverfahren  
 „Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erziel-
 barer Erträge ermittelt. Das Ertragswertverfahren ist bei solchen Grundstücken an-
 zuwenden, die zur Ertragswerterzielung bestimmt sind.“ 
 
9.6 Das Sachwertverfahren 
 Bei Gebäuden mit überwiegender Eigennutzung (z.B. Ein und Zweifamilienwohn- 
 häuser) kommt in d. R. das Sachwertverfahren zur Anwendung, da hier üblicher-
 weise nicht die Rendite des Objektes nicht im Vordergrund steht. 
 
9.7  Begründung des Verfahrens 

Die Kaufpreissammlung des zuständigen Gutachterausschusses konnte keine 
ausreichende Anzahl von auswertbaren Vergleichsfällen liefern, die hinlänglich mit 
dem Bewertungsobjekt übereinstimmen. Der Verkehrswertermittlung wird daher das 
Ertragswertverfahren zu Grunde gelegt für das Bewertungsobjekt.  
 
Bei Wohnungseigentum stehen die Renditegesichtspunkte im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr im Vordergrund. Das Sachwertverfahren ist hier nicht aussage-
kräftig.  
 
 
 

 

 



                                             S e i t e  29  v o n  51 

Verkehrswertgutachten von Hekeler Architekten & Sachverständige                                                   
Objekt: Wohnungseigentum ATP Nr. 2 

D – 75365 Calw, Nonnengasse 1 
 

 

 
10.  Bodenwertermittlung  
   
10.1  Bodenrichtwerte und Vergleichspreise 

Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens in € / m² für eine 
Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wert-
verhältnisse innerhalb einer Bodenrichtwertzone vorliegen. Bodenrichtwerte wer- 
den von den jeweiligen Gutachterausschüssen ermittelt. Besondere Eigenschaften 
des zu bewertenden Grundstückes abweichend vom Richtwertgrundstück müssen 
durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt werden. Die aktuelle Bodenrichtwertkarte 
des zuständigen Gutachterausschusses weist folgenden Bodenrichtwert aus: 
 

Bodenrichtwert / Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Calw 
Bodenrichtwert zum 01.01.2025 (gemischte Baufläche) 

290 ,- € / m² erschließungsbeitragsfrei (ebf.) 
Fläche 180 m² 

 
10.2 Ermittlung des objektspezifisch angepassten Bodenrichtwertes  
 Zur Ermittlung des objektspezifischen angepassten Bodenrichtwertes ist der Boden 
- richtwert auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die 
 Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen: 
 

 Zeit; Angebot und Nachfrage: 
Wertermittlungsstichtag:        01.08.2025. 
Bodenrichtwert ermittelt zum:                01.01.2025. 
Zwischen den Stichtagen sind keine erkennbaren Preissteigerungen festzustellen.  
 

 Grundstücksgröße 
Das Bewertungsobjekt hat eine Grundstücksgröße von 101 m ² 
Der Gutachterausschuss hat Umrechnungsfaktoren (UK) für die Grundstücksgröße 
veröffentlicht jedoch nicht für Grundstücksgröße unter 150 m². Daher kann die 
Umrechnungstabelle für die Grundstücksgröße im Bewertungsfall nicht angewandt 
werden 
 
Lagetypisch 
 

 Grundstückszuschnitt / Topographie / Lärmimmissionen: 
Lagetypisch / keine Anpassung. 
 

 Bauliche Ausnutzung des Grundstücks: 
Eine wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ) wurde nicht angegeben. 
Keine Anpassung.  Allerdings ist das Grundstück vollständig überbaut und damit 
bestens baulich ausgenutzt. 
 
Zuschlag erforderlich: 
 

 Eckgrundstück 
Das Bewertungsobjekt ist ein Eckgrundstück und wird im Bewertungsall von 3 
Seiten belichtet. 
 
Zuschlag erforderlich: 
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11. Ertragswertverfahren

11.1  Vorbemerkung 
Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erziel-

 barer Erträge ermittelt. 

„Der Ertragswert definiert sich als Barwert aller künftigen Erträge. Damit der Unter-
 haltung von Immobilien in aller Regel Bewirtschaftungskosten verbunden sind, 

geht es konkret um die aus der Immobilie fließenden Reinerträge. Betrachtet man 
sich einmal die sich jährlich ergebenden Reinerträge, setzt sich der Ertragswert aus 
der Summe der über die verbleibende wirtschaftliche Restnutzungsdauer der 
baulichen Anlage jährlich anfallenden Reinerträge, jeweils diskontiert auf den 
Wertermittlungsstichtag, zuzüglich des nach Ablauf der Restnutzungsdauer des 
Gebäudes verbleibenden diskontierten Restwerts zusammen. Restwert ist dabei 
der Bodenwert.“ (Entnommen aus Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 4.Auf-

 lage Bundesanzeiger Verlag). Der Ertragswert ergibt sich als Summe von Boden-
 wert und Gebäudeertragswert. 

Ertragswertmodell 
Die Immobilienwertermittlungsverordnung ImmoWertV 2021 sieht folgende Struktur 
der Ertragswertermittlung vor: 
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 Reinertrag, Rohertrag § 18 ImmoWertV 
 „Der Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich den Bewirt-  
 schaftungskosten.“ 
 
 „Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und     
 zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen.“ 
  

Bewirtschaftungskosten § 21 ImmoWertV 
(1) „Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
und zulässige Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen zu 
berücksichtigen, die nicht durch Umlage oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt 
sind. Nach Absatz 1 berücksichtigungsfähige Bewirtschaftungskosten sind: 

  
1.  die Verwaltungskosten; sie umfassen die Kosten der zur Verwaltung des 

 Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der 
 Aufsicht, den Wert der vom Eigentümer persönlich geleisteten Verwaltungs-
 arbeit, sowie die Kosten der Geschäftsführung. 
 

2. die Instandhaltungskosten; sie umfassen die Kosten, die infolge von Ab- 
  nutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde geleg-
  ten Ertragsniveaus der baulichen Anlage während ihrer Restnutzungsdauer 
  aufgewendet werden müssen. 

 
3. das Mietausfallwagnis; es umfasst das Risiko der Ertragsminderung, die  

  durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Ein-
  nahmen oder vorübergehenden Leerstand von Raum entstehen, der zur Ver-
  mietung, Verpachtung oder sonstiger Nutzung bestimmt ist; es umfasst auch 
  das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, 
  Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung. 

 
4. die Betriebskosten;“ 
 Die Betriebskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück 

  oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstückes, sowie 
  seiner baulichen und sonstigen Anlagen laufend entstehen. Die Betriebskos-
  ten werden größtenteils durch den Mieter neben der Miete getragen. Beim 
  Grundstückseigentümer können im Einzelfall die laufenden öffentlichen  
  Lasten des Grundstückes sowie die Kosten der Sach- und Haftpflichtversich-
  erung  verbleiben. 

 
11.2 Grundlagen der Ertragswertermittlung / Wohnungseigentum 
 Mietverhältnis: Keine Angaben möglich. 
       
 Marktüblich erzielbarer Ertrag (Miete) 
 Eine Innenbesichtigung war nicht möglich. 
 Dem Bewertungsobjekt wird daher eine durchschnittliche Sanitärausstattung und 
 Laminatböden im Wohn - / Schlafzimmer ungeprüft unterstellt: 
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 Anmerkung der Gutachterin zur Verifizierung des Ertragswertes 
Weder der Gutachterausschuss bei der Stadt Calw noch der gemeinsame Gutacht-

 erausschuss Oberes Nagoldtal hat für Wohnungseigentum Vergleichswertfaktoren 
 veröffentlicht, die für das Bewertungsobjekt herangezogen werden können. Daher 
 liegen keine Vergleichsdaten vor. 

 
 

 
12.  Rechte, Lasten und Beschränkungen 
 
12.1 Werteinfluss der Grundbucheintragungen 

Keine wertrelevanten Eintragungen. Kein Werteinfluss. 
 

12.2 Werteinfluss der Baulasten  
Baulasteneintragungen sind nicht vorhanden. Kein Werteinfluss. 
 
 

 
13.  Verkehrswert 
 
13.1  Verkehrswertdefinition 
 Der Verkehrswert ist gesetzlich in § 214 Baugesetzbuch wie folgt definiert:
 „Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den 
 sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlich-
 en Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
 und der Lage auf dem Grundstücksmarkt oder des sonstigen Gegenstands der 
 Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
 erzielen wäre.“  

13.2 Ableitung des Verkehrswertes  
 Nach (ImmoWertV) sind die anzuwendenden Verfahren nach der Art des Wert- 

  ermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
  bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls zu wähl-
  en. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter 
  Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen. Es wurden er- 
  mittelt: 

 
Anteiliger Bodenwert:  

     
6.600,-  € 

 
Ertragswert rd:   

     
110.000,-  € 

Bewertungsobjekt  
Quadratmeterpreis / Wohnfläche   
rd. 2.500,- € / m²     

 
Ertragswert 
 110.000,- € 

 
Wohnfläche 

rd. 44 m² 
 
 Die immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Bewertungsstichtag sind 
 geprägt durch den Ukrainekrieg und den Krieg in Gaza. Die aktuellen Bauzinsen mit 
einer 10 jährigen Zinsbildung befinden sich derzeit im Bereich vom 3,1% - 3,9% 
effektiver Jahreszins. 

 
Bei Wohnungseigentum steht bei einer Erwerbsentscheidung die Renditeüberleg-
ung klar im Vordergrund.  
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Hinweis der Sachverständigen:  
Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass zwischen dem Wertermittlungs-
stichtag und der Erwerbsentscheidung ein Zeitraum liegen kann, in dem eine Wert-
verbesserung oder eine Wertverschlechterung eingetreten sein könnte. Auf die 
Voraussetzungen dieser Verkehrswertermittlung nach Nr. 2.6 und Nr. 2.7 dieses 
Gutachtens wird hingewiesen. 
 
Die anstehenden Nachrüstungen am Gebäude und der Haustechnik, entsprechend 
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), sind nicht in die marktkonformen Aufwend-
ungen für Baumängel / Bauschäden und Instandhaltungsrückstau eingeflossen und 
sind unter der Prämisse des Objektkaufs zu berücksichtigen.  
 

13.3  Ausführungen zu weiteren Fragen   
Zu a) Es können leider keine Angaben gemacht werden, ob die Wohnung am 
 Bewertungsstichtag vermietet ist.  
 

 Zu b) Die Wohnung wird zu Wohnzwecken genutzt. 
    

Zu c) Es sind keine Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden. 
 

Zu d) Nach Auskunft des zuständigen Bauamtes liegen zum Stichtag keine bau-
behördlichen Beschränkungen und Belastungen vor. 

   
Zu  e) WEG - Verwaltung:   
 Keine Angabe möglich.  
 Am Bewertungsstichtag war kein Zugang ins Hausinnere möglich. 
 Auf das Klingeln bei den restlichen Wohnungen im Haus öffnete leider keiner 
 die Haustür. 
 

 
     

 Das vorstehende Gutachten umfasst insgesamt 51 Seiten incl. Anlagen. 
  
  
 

 
 
Aufgestellt: 
Tübingen, den 15.08.2025 Gesehen: 
Elfi Mayer - Hekeler Rainer Hekeler    
Dipl. Ing. Regierungsbaumeister    Dipl. Ing. Freier Architekt 
Diplom - Sachverständige DIA  
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14.  Anlagen 
 
14.1  Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1 Auszug aus dem Stadtplan (unmaßstäblich) 
Anlage 2 Luftbild 
Anlage 3 Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
Anlage 4 Planunterlagen  
Anlage 5 Flächenberechnungen 
Anlage 6 Angaben der Hausverwaltung 
Anlage 7 Energieausweis 
Anlage 8 Fotoaufnahmen am Ortstermin  
Anlage 9 Literatur, Gesetze, Normen 
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Anlage 3 
Lageplan / Auszug aus dem Liegenschaftskataster (unmaßstäblich)  
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Schnitt 
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Anlage 5 
Flächenberechnungen 

Wohnfläche 
Projekt: Nonnengasse 1, 75365 Calw 

Flächenabweichungen sind ggf. vor Ort vorhanden 

Geschoss 
Berechnung    
Faktor * Breite 
in m 

Berechnung    
Faktor * Länge 
in m 

Faktor 
Zwischen-
summe 

WF in m² 

Wohnung Nr. 2 im Eg 

Flur 1,20 3,50 4,20 

0,20 1,65 0,33 

Bad 2,75 2,00 5,50 

Küche / Wohnen / Essen 3,30 5,80 19,14 

Schlafen 4,85 3,05 14,79 

Zwischensumme 43,96 43,96 

Wohnfläche gesamt rd: 44,00 
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Anlage 6 
Angaben der Hausverwaltung 

 
 

Hausverwaltung ist der SV nicht bekannt. 
Am Ortstermin war kein Zutritt ins Hausinnere trotz klingeln bei den restlichen 

Wohnungen im Objekt möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 7 
Energieausweis 

 
Keine Angabe möglich 
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Anlage 10  
Literatur, Gesetze, Normen 

 

 
 
Als Grundlage für die Berechnung standen mir folgende Gesetzestexte zur Verfügung: 
 
BauGB 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung v. 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), das durch Art. 1 des Gesetzes vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) geändert 
worden ist 
 
Baunutzungsverordnung 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in ihren 5 Fassungen: 
BauNVO 62 vom 01.08.1962 (BGBl. IS. 429) 
BauNVO 68 vom 26.11.1968 (BGBl. IS. 1237, ber. BGBl. 1969 IS.11) 
BauNVO 77 vom 01.10.1977 (BGBl. IS. 1763) 
BauNVO 86 vom 30.01.1986 (BGBl. IS. 2665) 
BauNVO 90 vom 23.01.1990 (BGBl. IS. 127) Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 
 
ImmoWertV 2010 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken. 
Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19.05. 2010 (BGBl. I S. 639) 
 
ImmoWertV 2021 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ( Immobilienwertermittlungsverordnung 
vom 14.07. 2021 (BGBl. I S. 2805) 
 
ImmoWertA 
Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung  
(zur ImmoWertV 2021) vom 20.9.2023 
 
Vergleichswertrichtlinie – VW-RL 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswertes und des Bodenwertes vom 20. März 2014 
(BAnz AT 11.04.2014 B3) 
 
Sachwertrichtlinie – SW-RL 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes vom 05. September 2012  
(BAnz AT 18.10.2012 B1) 
 
GAAVO 
Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über die Gutachterausschüsse, 
Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch 
(Gutachterausschuss-verordnung) vom 11.12.1989 (GBl. 1989 S. 541), zul. geändert am 
15.02.2005 (GBl. S. 167) 
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WertR 
Wertermittlungsrichtlinien 2006. Sammlung amtlicher Texte zur Ermittlung des 
Verkehrswerts von Grundstücken mit Normalherstellungskosten NHK 2000. 9. Auflage 
2006. 

Richtlinie zur Berechnung der Mietflächen für den gewerblichen Raum (MF – G) 
Richtlinie zur Ermittlung der Mietflächen für den gewerblichen Raum (MF-G) 2017 der 
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V (gif). 

DIN 
DIN 276-1 „Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau“, Dezember 2008 und DIN 277 Teil 1 
und Teil 2 „Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“ - Begriffe, 
Berechnungsgrundlagen (Februar 2005); Teil 3 „Mengen und Bezugseinheiten“ (April 
2005) 

VwV Stellplätze 
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze 

Kleiber, Simon 
„Verkehrswertermittlung von Grundstücken“, Kommentar und Handbuch zur Ermittlung 
von Verkehrs-, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung von 
Wertermittlungs-verordnung und Beleihungswertverordnung, jeweils neueste Auflage im 
Onlinezugriff. 

Dröge 
„Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum“; 3. Auflage 

Kröll, Hausmann, Rolf  
„Rechte und Lasten in der Immobilienbewertung“, 5. Auflage 2015. 

 


